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Bebauungsvorschriftejn

zun Bebauungsplanfür das Gewann "Ilolzäcker" der
Lauebringen, Landkreis Waldshut

A. Rechtsgrundlagen:

1. §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23- Juni
1960 (BGBl. I S. 341) (BBauG).

2. §§ 1 - 23 der Verordnung über die bauliche Ilutzung
der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) von 26. Nov.
1068 (BGBl. I S. 1237) (BauNVO).

3. §§ 1 bis 3 der Verordnung über die Ausarbeitung der
Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planin
haltes (Planzeichenverordnung) vom 19- Jan. 1965

(BGBl. I S. 21).

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durch
führung des BBauG vom 2?. Juni 1961 (Ges.Bl. S. 108).

5. GS 3, 7, r, 16 und 111 der Landesbauordnung für
Baden-Württemberg vom 20. Juni 1972 (Ges.Bl. S. 35?)
(LBO).

B. Festsetzungen:

I. Art der baulichen Nutzung

§ 1

Baur>ebiete

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist

./.
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Ausnahmen

Die in 0 4 Abs. 3 Ziff 2 bis 6 BauNVO vorgeseh
nahmen sind nicht Bestandteil des Bebauungsplan

§ 3

Neben- und Versorgungsanlagen

1. Nebenanlagen im Ginne des S 14- Abs. 1 BauNVO sind
unter den dort genannten Voraussetzungen zulässig.

2. Versorgungsanlagen in Sinne des 8 14 Abs. 2 BauNVO
können als Ausnahmen zugelassen werden, soweit sie

nicht zweckmüßig in den öffentlichen Verkehrsflächen

Platz finden.

II. Naß der baulichen Nutzung

§ 4

Allgemeines

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die

Festsetzung der überbaubaren Grundstücksfläche der Ge

schoßflächenzahl und der Zahl der Vollgeschosse jeweils

als Höchstwerte gemäß § 17 BauNVO.

/
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Bebauungsplan
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III. Bauweise und üborbauhnro Grundst"cknf lüchon •I. S. 341)
L*fl ildshuf

w ,•„ , 2 1- Dez* 1976ö 5 Wslashut, den .

Bauweise J^» ^Jtek * \

Im Geltungsbereichco^ Bebauungsplansist off eryt~fjff^$y *l
weise festgesetzt. w V-*^ •/

8 6

überbaubareGrundstücksfli'chcn

Die Pestsetzungv en, seitlichenund rückwärtigen
Baugrenzenerfolgt in Lageplan,

dtergehendeBestimmungen clorLBC bleiben unberührt.

IV. cu,;c:-':•-- ^ung

7

Gestaltung der Bauten
-L-i_

Für die Gruppierung der 3aukörper, die Stellung und die

Firstrichtung der Gebäude sind die Planeintragungen maß
gebend. Zur Außenverkleidung der Gebäude dürfen keine
Materialien in grellen, bunten Farben verwandt werden.
Die Höhe Oberkante Dec ber dem Untergeschoß (Sockel
höhe) ist möglichst gering zu halten. Sie soll 0,60 m,
gemessen vom eingeebneten Gelände, nicht übersteigen.
Die Differenzhöhe zwischen Deckenoberkante des Obergeschos

ses und der Sparrenunterkante an Gebäudeaußenkante gemessen

./.
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Bebauungsplan

Gen hmigt ge 5 S11 u~s Bun*
desbaug« vom 23.6.1960

Lan huf
21. Dez. 1976

(Kniestock) darf bei zweigeschossiger Bauweise nicht1' °
mehr als 0,40 m, bei eingeschossiger Bauweise mit Aus
bau des Dachgeschosses, nicht Kehr als 0,^0 mbetrap

Für die Dachgestaltung gelten die Eintragungen im I
rinn, fit Ausnahme der Doppelhäuser kann im Zulassun
bereich der eingeschossigen Bebauung eine asymmetrisch«?
Dachform zugelassen werden. In diesem Falle darf die im
Logerlan festgesetzte Dachneigung von ?* - 36 ° aber- bzw
unterschritten werden. Die steilere Dachneigung darf

nicht übersteigen. Die Flöhe :es Dachaufbaus ist bis
zu 5,30 m zulässig.

Dachgaupen sind nicht gestattet.

Dacheinschnitte nind zulässig. Sie dürfen zweidrittel
der Längsseite ies Daches nicht überschreiten. Oberhalb
des Dacheinschnittes mu.Q bis zum First noch mindestens
eine Dachfläche von G,P0 m flöhe vorhanden sein. Unter- -
halb des Einschnittes muß die verbleibende Dachfläche
mindestens 1,00 n betrafen.

§ P

Abwa rserbeseit igung

Abw:**ser sind in die vorhardereCrtsk^nnli^tion im
ttischsysteramit Anschluß an die Kläranlage Klettgau-
«est zu leiten.

5 9

G'-r'-gen und /Iĵ strl lrl :'tze

Die erforderlichen Garagen sind mit den Hauptgebäude
zu rinnen und herzustellen.
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Vor jeder Garage ist auf privatem Gelände ein Stauraum

von mind. 5*00 m, gemessenvon der otraßf^nfeegr^n^ung,,, ÜJ3 bun,

herzustellen. cfcsbuu, n 23.6.1360

i Landr . iuf
810 0 1 0sl«76

Waldshutden*_ .

Einf riedigungen

1. Einfriedigungen sind den zusammenhängenden

flächen anzupassen. Naturständige Hecken und

holze sind zu bevorzugen.

2. Alle Einfriedigungen entlang der Straße und alle

seitlichen Einfriedigungen bis zur Verlängerung

der Gebäudevorderflucht sind bis zu einer Höhe

von 0,60 m zugelassen. Die übrigen Einfriedigungen

sind ohne Höhenbeschränkung unter Hinweis nachbar

rechtlicher Bestimmungen zugelassen.

J. Massive Einfriedigungen und Sockel sind straßen

seitig nicht gestattet.

§ 11

Grurdst*:cksgestaltung

1. Vornlätze, orivate Gehwegflächen und Einfahrten

"iSsen planiert und befestigt werden.

Hierzu sollen Rasenpflastersteine oder Befesti

gungen mit Natursteinplatten verwendet werden.

/
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Bebauungsplan

Genehmigtgemäß§11 des Bun-
desbaugesetzesvom 23. 6.1960

I. S. 341)

Landraisi l'u*
21. Dez.«76

Waldshut, den m

2. Auffüllungen und Abtragungen sind so durchzuführen,
daß die gegebenen Geländeverhaltnisse nögtl̂ H^J
wenig beeinträchtigt werden. Die ßeländeveri

nisse der Nachbargrundstücke sind dabei zu
sichtigen.

;. Auffüllungen und Abtragungen gegenüber der;, bisc
herigen Gelände sind im Baugesuchsverfahren mit aus
reichenden Unterlagen zu belegen.

4. Auf den im Lagepl3n vorgesehenen Flächen besteht

Pf lanzgebot.

§ 1?

In der Sichtfläche ;er Einmündung der östlichen Wohn«
Straße in die Erschließungsstraße ist eine Bebauu*

Bepflanzung, Einzäunung oder Nutzung höher als 0,60 m
über natürlichem Gelände nicht zulässig.

Lauchringen/VaIdshut-Tiengen, den 2. S0p. iQ7f>
Kreisplanungsamt Bürgermeisteramt
In Auftrag

r k e n s

sC&u / Ute**?
Der mirofermeister

'UiU- y
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Öffentli ch ausgelesen

nach § 2 Abs. 6 BBauG vom 23.6.1960in der Zeit vom ??; ?£f; ]976
bis 29. OKT. 1976
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am ..................

, d^r/Bürgermeister t

Als Satzung besc o s s e n

nach § 10 BBauG vom 23.6.1960 in Verbindung mit § 4- GO
am .^..QEZ,W

or Bürgermeister

Genehmigt

nach § 11 BBauG vom 2,3-£>.^960 durch das LandratsamtWaldshut
23.6.19G0

uJLeo *\t DßZ* »"'^ » der Burgermeister
lut, den '

nach § 12 BBauG vom 23.6.1960 durch die Bekanntmachung der
Genehmigung am

öffentlich ausgeigen vom bis

Lauchringen, den

Bürgermeisteramt

, der Bürgermeister





LANDKREIS WALDSHUT

Gemeinde Lauchringen

Satzung

Bebauungsplan

Genehmig • des Bun-
clacL;; : , G.1360

2 1. Doz. 1976
Waldshut den

jber den Bebauungsplan für das Gewann Holzacl

Aufgrund der §§ 1, 2 und 8-10 des Bundesbaugesetzes vom
23.6.1960 (BGBl. I ß. JA1) (BBauG), S 111 Abs. 1, 11? Abs.
2 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg vom

20.6.1972 (Ges.Bl. S. 552) (LBO) in Verbindung mit § 4- der
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 22. Dez. 1<??5
(Ges.Bl. S. 1) hat der Gemeinderat am . f. s/f£\ /T.7.t«•••
den Bebauungsplan für das Gewann "Holzäcker" als Satzung
beschlossen.

8 1

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ergibt sich
aus der Festsetzung der Planungsgrenzen im zeichnerischen
Teil - Lageplan - (§ 2 Ziff. 3)•

§ 2

Bestandteile des Bebauungsplans

Der Bebauungsplan besteht aus

I.Begründung und Erläuterung

2.Übersichtsplan
/
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3. Zeichnerischem Teil - Lageplan Maßstab 1:1 000

4-. Bebauungsvorschriften

8 7

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 112 LBO handelt, wer den auf
grund von § 111 LBO ergangenen Bestandteilen dieser Satzung

zuwiderhandelt.

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt nach § 12 BBauG mit der Bekanntmachung

ihrer Genehmigung in Kraft.

7891 Lauchringen, den
Bürgermeisteramt

ermeistef

-8.DEZ.t976

7UiU^n^

Bebauungsplan

desb
ü '

2 V Dez.1976
Waldshut,



Bebauungsplan
I Genehmigtgemäß§ 11 des Bun*

desbcir 1 23. 6. 1380

Begründung und Erläuterung
Lancr hui

Wakishct der. 21' Döa 19Ü.
zum Bebauungsplan "Holzacker" der Gemeinde Tauchringen

Im

Die Gemeinde Lauchringen hat im Jahre 1972 einen

nlan für das Gewann "Holzäcker" beschlossen. Diese

wurde am 17.08.73 genehmigt. Sie sah eine flüchenintensive

Nutzung mit mehrgeschossigen Gebäuden vor.

Aus Granden der veränderten Nachfrage und den Vorstellungen

der Bauinteressenten entsprechend, hat der Gemeinderat be

schlossen, den Bebauungsplan in seinem nördlichen Bereich

zu ändern. Durch eine Neukonzeption des Erschließunris-

systems wird ermöglicht, ausschließlich Ein- und Zweifamilien

häuser für etwa P^ Einwohner zu realisieren.

Aus Gründen 1es Lärmschutzes ist entlang der Bundesbahnstrecke

Basel - Konstanz ein Pflanzgebot festgesetzt.

Die abwassertechnische Entsorgung des Baugebietes erfolgt

über einen Anschluß an die bestehende Kanalisation zur

Sammelklüranlnge Klettgau-'w'est. Von dem der Gemeinde Lauch

ringen zustehenden Kapazitätsanteil von 6 000 Einwohner

gleichwerten nimmt sie zur Zeit etwa 5 500 in Anspruch.

Die Frischwasserversorgung ist gesichert. Die Hochbehälter

im Gewann Hasenhclzle und unterm Berg sind nur zur Nachtzeit

angeschlossen. Sie dienen der Druckausgleich und erhalten

Zulauf von ^uellgebieten mit ausreichender Schüttung f""r den

Nachtbedarf.

Tags über erfolgt die Versorgung durch das Pumpwerk beim

Tiefbrunnen Reitherwa] I.

/
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Das Dargebot, einschließlich der gefaßten Quellen, be
trügt hier ca. 24 1/sec. Dies entspricht 1 036 m-7) in
zwölf Stunden. Schon hiermit besteht zum Tagesbedarf

bei 6 OCO Einwohner eine Wasserreserve. Die bis zum

Baugebiet neu verlegte Frischwasserleitung bietet

Gewähr für ausreichende Druckverhältnisse ir- Baugebiet

Die Kosten für die Erschließung wurden durch Schätzung
ermittelt und mit Er J20 000,— in Ansatz gebracht.

Lauchringen, den

Bürgermeister*

verreister-

2. Sep. iQ75

'Üuot&Pfo

Bebauungsplan

Genehmigtgemäß5 11 des Bun-
desbau ' 23. 6. 1S60

S. 341)

Landratearr I Waldshul

2 1. Dez. 1976
Waldshut, den


